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Schriftliche Anfrage der Frau Abgeordneten Kerstin Celina (GRÜ) und des 
Herrn Abgeordneten Patrick Friedl (GRÜ) vom 03.03.2026 betreffend "Mieten 
in geförderten Bauten - Studierendenwohnheim in Gerbrunn (Lkr. Würz-
burg)" 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Vorbemerkung: 

 

Der Betreiber des Studierendenwohnheims in Gerbrunn erhielt im Jahr 2005 eine 

staatliche Förderzusage für den Neubau des Wohnheims mit 88 Plätzen. Bewilligt 

wurde ein leistungsfreies Baudarlehen über 2,2 Millionen Euro. Die Belegungsbin-

dung wurde auf 50 Jahre und die höchstzulässige durchschnittliche Leerraum-

miete bei Bewilligung – orientiert am vormaligen BAföG-Satz – auf monatlich 

133 Euro je Wohnplatz festgesetzt. Nach den Förderrichtlinien richten sich Mieter-

höhungen nach dem Verbraucherpreisindex für Deutschland. Danach ergibt sich 

seit Januar 2026 eine monatlich höchstzulässige durchschnittliche Leerraummiete 
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von 203,48 Euro je Wohnplatz. Das Wohnheim wurde zunächst vom Studieren-

denwerk Würzburg verwaltet. Seit dem Jahr 2015 verwaltet der Betreiber das 

Wohnheim selbst.  

 

 

Zu 1.1: Welche konkreten Maßnahmen hat die Staatsregierung bzw. das Staats-

ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr im den letzten zehn Jahren ergriffen, 

um beim staatlich geförderten Studierendenwohnheim in Gerbrunn die Einhaltung 

der höchstzulässigen durchschnittlichen Leerraummiete zu überprüfen und durch-

zusetzen?   

Zu 1.2: Welche Behörde hat in den vergangenen zehn Jahren den Wohnheimbe-

treiber aufgefordert (bitte mit Datum angeben), Nachweise über seine Mieteinnah-

men vorzulegen, um zu prüfen, ob die einzelnen Mietverträge bzw. die Summe der 

Mietverträge die zulässige Höhe der Miete bzw. der Nebenkosten nicht über-

schreitet und die Förderbedingungen eingehalten werden?   

Zu 1.3: Wie konnte dabei unentdeckt bleiben, dass der Vermieter die zulässigen 

Höchstgrenzen überschritten hat und wahrscheinlich sehr viele Studenten und 

Studentinnen im Laufe der Jahre finanziell geschädigt wurden? 

 

Die Fragen 1.1 bis 1.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr (StMB) ist Bewilligungsstelle 

für die Förderung von Studierendenwohnraum und prüft bei Hinweisen auf Miet-

preisverstöße jeden Einzelfall.  

 

Das StMB forderte am 12. Juli 2023 aufgrund von Beschwerden über die Miethö-

hen im Wohnheim stichprobenartig die Mietverträge der letzten fünf Jahre zur 

Überprüfung an. Die aufwendige Prüfung ergab, dass die zulässige Leerraum-

miete zumindest von 2021 bis 2023 überschritten wurde. Trotz mehrfacher Auffor-

derungen hat der Betreiber keine weiteren Mietunterlagen vorgelegt, die für eine 

Entscheidung über verwaltungsrechtliche Sanktionen von in der Vergangenheit lie-

genden Verstößen notwendig sind. Gegen einen zwangsgeldbewehrten Bescheid 

zur Unterlagenvorlage vom 4. Juni 2025 hat der Betreiber Klage eingereicht, über 

die das Verwaltungsgericht Würzburg noch nicht entschieden hat.  
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Um die künftige Einhaltung der höchstzulässigen durchschnittlichen Leer- 

raummiete sicherzustellen, hat das StMB nach erfolgloser Aufforderung und Anhö-

rung des Betreibers am 20. November 2025 erneut einen Bescheid erlassen und 

dessen sofortige Vollziehung angeordnet. Der Wohnheimbetreiber hat auch gegen 

diesen Bescheid Klage eingereicht, über die das Verwaltungsgericht Würzburg 

noch nicht entschieden hat. Zusätzlich hat der Betreiber Eilrechtsschutz beantragt. 

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat den Eilantrag am 19. Dezember 2025 im 

Wesentlichen abgelehnt. Die Berechnung des StMB zu den zulässigen Mieterhö-

hungen ist danach ebenso rechtmäßig wie die Verpflichtung des Betreibers zur 

Vorlage aktueller Mietverträge, um die Einhaltung der durchschnittlichen Leer-

raummiete überprüfen zu können. Gegen die Ablehnung hat der Betreiber Be-

schwerde beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingelegt, die dieser mit Be-

schluss vom 18. Februar 2026 vollumfänglich zurückgewiesen hat. Gegen diese 

letztinstanzliche Eilentscheidung kann der Wohnheimbetreiber kein Rechtsmittel 

mehr einlegen. Nach ergebnislosem Ablauf der dem Betreiber bis 28. Februar 

2026 gesetzten Frist zur künftigen Einhaltung der höchstzulässigen durchschnittli-

chen Leerraummiete hat das StMB nunmehr die bereits angedrohten Vollstre-

ckungsmaßnahmen veranlasst. 

 

Zu 2.1: Welche Unterlagen wurden im Rahmen dieser Überprüfung von der zu-

ständigen Behörde konkret eingefordert (z.B. Anzahl der konkret überprüften Miet-

verträge, Nebenkostenabrechnungen, Kontoauszüge zur Dokumentation der Miet-

verträge oder ähnliches)?  

Zu 2.2: Wie hat die Staatsregierung bzw. das Ministerium die von der zuständigen 

Behörde eingereichten Unterlagen in diesem Fall konkret auf Vollständigkeit ge-

prüft?  

Zu 2.3: Welche Nachweise sollten bzw. müssen bei der prüfenden Behörde min-

destens vorliegen, um nachzuweisen, dass die Bedingungen, insbesondere in Be-

zug auf Höhe der Miete inklusive Nebenkosten, für den Erhalt von Fördermitteln 

zum Bau des Wohnheims über Jahrzehnte hinweg korrekt erfüllt wurden?    

 

Zu 3.1: Welche konkreten Maßnahmen ergreift die Staatsregierung bzw. das 

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, um beim staatlich geförderten 

Studierendenwohnheim in Gerbrunn die Einhaltung der höchstzulässigen durch-

schnittlichen Leerraummiete ab 01.01.2026 tatsächlich zu überprüfen und durch-

zusetzen (insbesondere bei laufenden Mietverhältnissen)?  
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Zu 3.2: In welchem Umfang (alle laufenden Verträge oder nur Teile bzw. Stichpro-

ben) werden Unterlagen (inkl. Mietverträge, Nachträge/Zusatzvereinbarungen, 

Zahlungsnachweise) dafür herangezogen?  

Zu 3.3: Inwieweit prüft die Staatsregierung bzw. das Ministerium, ob die zustän-

dige nachgelagerte Behörde sich nach dem Gerichtsurteil alle Mietverträge vorle-

gen lässt, um sicherzugehen, dass der Vermieter sich ab jetzt korrekt verhält?   

 

Die Fragen 2.1 bis 3.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Das zuständige StMB hat die für eine vollständige Miethöhenüberprüfung erforder-

liche Vorlage aller bisherigen und bestehenden Mietverträge und Mieterhöhungs-

verlangen ab dem Jahr 2015 (Betriebsbeginn durch den Förderempfänger) und 

auch für die Zukunft eingefordert. Über die hiergegen eingereichte Klage des Be-

treibers hat das zuständige Gericht noch nicht entschieden. 

  

Zu 4.1: Welchen Gestaltungsspielraum hat der Vermieter bei der Vertragsgestal-

tung, um neben der in der StudR 2023, Nr. 10 festgelegten zulässigen Entgelte für 

Leerraummiete, Möblierungszuschlag und der Betriebskosten i. S. d. BetrKV, wei-

tere Zusatzleistungen in Rechnung zu stellen?   

Zu 4.2: Wie bewertet die Staatsregierung im Rahmen der Förderaufsicht Vertrags-

gestaltungen, bei denen die Grundmiete stark abgesenkt wird (z. B. auf nur 12,50 

€ pro Monat), während gleichzeitig verpflichtende Zusatzentgelte (z. B. Stellplatz-

mieten/Fahrradstellplatzentgelte, Wasch-/Internet-Pauschalen, „Sondermöblie-

rung“) eingeführt oder erhöht werden?  

Zu 4.3: Sind solche zusätzlichen Entgelte neben einem Möblierungszuschlag und 

Betriebskosten als Teil der Leerraummiete zu verstehen und unterliegen somit den 

geltenden Grenzwerten der höchstzulässigen durchschnittlichen Leerraummiete?  

  

Zu 5.1: Welche aufsichtsrechtlichen Schritte sind vorgesehen, um eine Umgehung 

der Mietpreisbindung durch solche „Extragebühren“ zu verhindern?  

 

Die Fragen 4.1 bis 5.1 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 
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Aus Sicht der Staatsregierung sind die vom Betreiber aktuell mit Studierenden ver-

einbarten zusätzlichen Entgelte bzw. Zuschläge nicht mit den zum Zeitpunkt der 

Förderung geltenden Förderbedingungen vereinbar. Die höchstzulässige durch-

schnittliche Leerraummiete und etwaig zulässige Zuschläge müssen getrennt von-

einander beurteilt werden. 

 

Das StMB wird nach Abschluss der Prüfung des erst kürzlich bekannt gewordenen 

aktuellen Betreibervorgehens die notwendigen Maßnahmen veranlassen.  

 

Zu 5.2: Plant die Staatsregierung Zwangsgeld zu erheben, falls der Vermieter 

nicht innerhalb der vom Gericht bzw. der Staatsregierung vorgegebenen Fristen 

alle notwendigen Unterlagen vorgelegt?  

 

Hierzu wird auf die Antwort zu den Fragen 1.1 bis 1.3 verwiesen. 

 

Zu 5.3: Hat die Staatsregierung geprüft, ob der Vermieter die erhaltene Förderung 

behalten darf, auch wenn er die Mietverträge nicht umgehend und vollumfänglich 

anpasst an die der Förderung zugrundeliegenden Bedingungen?   

  

Zu 6.1: Hat der Betreiber sich nach heutigem Kenntnisstand der Staatsregierung 

bzw. des Ministeriums in der Vergangenheit die in den Förderrichtlinien festgeleg-

ten Bedingungen erfüllt bzw. nicht erfüllt?   

Zu 6.2: Darf der Betreiber des Studentenwohnheims die komplette Fördersumme 

behalten, wenn er die Vorgaben des Gerichtsurteils vollumfänglich erfüllt?   

Zu 6.3: Wie beurteilt die Staatsregierung die ihr bzw. der zuständigen Behörde 

vorliegenden, in der Vergangenheit abgeschlossenen Mietverträge, in Bezug auf 

die Einhaltung der Förderbedingungen, insbesondere in Bezug auf die Höhe der 

Kosten für Miete und Nebenkosten?  

 

Die Fragen 5.3 bis 6.3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 

beantwortet. 

 

Aus Sicht der Staatsregierung wurden und werden die Förderbedingungen vom 

Betreiber nicht eingehalten. Zur Durchsetzung eines förderkonformen Wohnheim-

betriebs bzw. zur Sanktionierung von Verstößen gegen die Förderbedingungen 

wurden und werden daher die notwendigen Verwaltungsmaßnahmen ergriffen.  
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Unter Beachtung des grundgesetzlichen Anspruchs des Betreibers auf gerichtli-

chen Rechtsschutz kann die Staatsregierung getroffene bzw. zu treffende Maß-

nahmen jedoch erst nach Abschluss vom Betreiber angestrengter Rechtsschutz-

verfahren umsetzen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Christian Bernreiter, MdL 
Staatsminister 
 


